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WSA Donau MDK 
Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg 

 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung  
Nr. 19/2024 
des WSA Donau MDK 
nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Aufgaben 
des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt 
vom 20.03.2023 (BGBl. I, Nr. 82), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I, 
Nr. 409) i.V. mit §1.22 der Anlage A zur 
Donauschifffahrtspolizeiverordnung vom 
27.05.1993 (BGBl. I, S. 741), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 28.04.2023 (BGBl. I, Nr. 
118) 
 

Kampfmittelräummaßnahmen unmittelbar stromauf der Eisenbahn-
brücke Bogen, Donau-km 2311,3 mit stundenweisen Schifffahrts-
sperren zwischen Bogen, Donau-km 2310,6 und stromab der 
Hafeneinfahrt Straubing-Sand, Donau-km 2312,1  
 

 
1. Im Zusammenhang mit dem Donauausbau zwischen der Eisenbahn-

brücke Bogen, Donau-km 2311,3 und der Schleuse Straubing, Donau-
km 2322,0 muss zwischen der Eisenbahnbrücke Bogen und stromab 
der Hafeneinfahrt Straubing-Sand, Donau-km 2312,1 (geplantes Bag-
gerfeld) eine abschließende Fahrrinnenbaggerung durchgeführt wer-
den.  
 
Bei der Überprüfung des Baggerfeldes wurden rund 500 Verdachts-
fälle an ehemaligen Kampfmitteln geortet. Im Hinblick auf die Sicher-
heit und Leichtigkeit der einzusetzenden Baggerfamilie müssen einge-
brachte Kampfmittel mittels Tauchereinsatz gesucht und beseitigt wer-
den. Auf Grund der hohen Anzahl der georteten Kampfmittel ist zur 
Kampfmittelräumung mit einen Arbeitszeitraum von bis zu neun Mo-
naten zu rechnen. 

  
2. Dazu werden ab Dienstag, den 02.04.2024 bis voraussichtlich Frei-

tag, den 20.12.2024 (ausgenommen an den in Bayern gesetzlichen 
Feiertagen), jeweils in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr, im 
Bereich des geplanten Baggerfeldes Arbeiten zur Kampfmittelräu-
mung mit zwei schwimmenden Geräten und dem Einsatz von Tau-
chern durchgeführt. (siehe Anlage Einsatzzeiten) 
 

  
3. Im Arbeitsbereich des geplanten Baggerfeldes ist das Wenden, so-

wie das Begegnen und Überholen, das Stillliegen, Ankern und 
Schleifenlassen von Seilen verboten. 
 
Ausgenommen davon sind die an den Arbeiten beteiligten Fahr-
zeuge. 
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Die Liegestellen der schwimmenden Geräte sind unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse mit besonderer Vorsicht zu passie-
ren. 

  
4. Im Bereich des geplanten Baggerfeldes werden zur zusätzlichen Be-

zeichnung des linken Fahrrinnenrandes vier grüne Fahrrinnentonnen 
(siehe Anlage Tonnenplan) ausgelegt. Durch die ausgelegten Fahr-
rinnentonnen wird die Fahrrinne bis zu 20 m eingeschränkt. 

  
5. Die Schiffsführer von Fahrzeugen und Verbänden haben sich  

 
- in der Bergfahrt auf Höhe der Ortschaft Pfelling, Donau-km 

2306,0 und  
- in der Talfahrt im unteren Vorhafen der Schleuse Straubing, Do-

nau-km 2321,7 
 

 
bei dem im Bereich des geplanten Baggerfeldes anwesenden Wahr-
schauposten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Donau MDK 
über Schiffsfunk im Verkehrskreis Schiff-Schiff, Kanal 10 zu melden. 
 
Ausgenommen davon sind die Führer von Kleinfahrzeugen. 

  
6. Abhängig vom Tauchereinsatz im Bereich der Fahrrinne und einer 

eventuellen Evakuierung bei einer unmittelbaren Kampfmittelräu-
mung müssen stundenweise Schifffahrtssperren während des ein-
gangs genannten Arbeitszeitraumes angezeigt werden. 
 
Ausgenommen von den Schifffahrtssperren sind die zu der Kampf-
mittelräumung eingesetzten Fahrzeuge. 
 
Die einzelnen Schifffahrtsperren werden für alle Fahrzeuge und Ver-
bände  
 
- in der Bergfahrt  

bei Bogen, Donau-km 2310,6 am linken Ufer und  
- in der Talfahrt  

bei Sand, Donau-km 2312,1 am linken Ufer  
 
jeweils durch Verbotszeichen A.1 Anlage 7 der Anlage A zur Do-
nauSchPV angezeigt. 
 
Die Schifffahrtssperren werden durch das Einziehen dieser Verbots-
zeichen bzw. durch Einzelanweisung des Wahrschaupostens über 
Schiffsfunk im Verkehrskreis Schiff-Schiff, Kanal 10 aufgehoben. 
 
Die einzelnen Schifffahrtssperren werden in der Regel nicht länger 
als drei Stunden dauern. 
 
. 
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7. Von der Schleuse Straubing zu Tal fahrende Fahrzeuge und Ver-

bände, die in den Südarm Straubing oder zum Hafen Straubing Sand 
fahren, sind von den Schifffahrtssperren nicht betroffen. Ebenfalls 
nicht betroffen sind Fahrzeuge und Verbände, die aus dem Hafen 
Straubing Sand ihre Fahrt in Richtung Schleuse Straubing aufneh-
men wollen. 
 
 

8. Das Baggerfeld von Donau-km 2312,0 – Donau-km 2311,4 (siehe 
Anlage Tonnenplan) bleibt auch außerhalb der Kampfmittelsu-
che/Baggerarbeiten bezeichnet. 
 
 

9. Mit Ablauf der Veröffentlichung im Elektronischen Wasserstraßen-In-
formationsservice ist die schifffahrtspolizeiliche Anordnung aufgeho-
ben. 

  
  

 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Donau MDK 
Regensburg, 25.03.2024 
 
Im Auftrag 
 
Kobbe 
 
Diese Veröffentlichung wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 
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Anlage: Einsatzzeiten 
 
 
 
Die Kampfmittelräumung findet im Monat April in folgenden Zeiträumen statt: 
- Dienstag 02.04.2024 bis Freitag 05.04.2024 
- Montag 08.04.2024 bis Samstag 13.04.2024 
- Montag 15.04.2024 bis Samstag 20.04.2024 
- Montag 22.04.2024 bis Samstag 27.04.2024 
 
 

Die Kampfmittelräumung findet im Monat Mai in folgenden Zeiträumen statt: 
- Montag 13.05.2024 bis Samstag 18.05.2024 
- Dienstag 21.05.2024 bis Samstag 25.05.2024 
- Montag 27.05.2024 bis Mittwoch 29.05.2024 
 

 
Die Kampfmittelräumung findet im Monat Juni in folgenden Zeiträumen statt:
- Montag 03.06.2024 bis Samstag 08.06.2024
- Montag 10.06.2024 bis Mittwoch 12.06.2024
- Montag 17.06.2024 bis Samstag 22.06.2024
- Montag 24.06.2024 bis Mittwoch 29.06.2024
 

 
Die Kampfmittelräumung findet im Monat Juli bis einschließlich August in fol-
genden Zeiträumen statt: 
- Montag 01.07.2024 bis Samstag 06.07.2024 
- Montag 08.07.2024 bis Mittwoch 10.07.2024 
- Montag 15.07.2024 bis Samstag 20.07.2024 
- Montag 22.07.2024 bis Mittwoch 24.07.2024 
- Montag 29.07.2024 bis Samstag 03.08.2024 
 

 
Die Arbeiten finden in den oben genannten Zeiträumen in der Zeit zwischen 
07:00 Uhr und 19:00 Uhr statt. 
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Anlage: Tonnenplan 
 
 
 
 
 
 
 

 


